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Weil die fi nanziellen Folgen für Be-
trieb oder Gewerbe existenzielle 
Auswirkungen haben können, 

empfi ehlt sich für diese Schadensfälle eine 
Betriebshaftpfl ichtversicherung. Zudem for-
dern Banken oft eine solche Versicherungspo-
lice für die Kreditvergabe. Je nach Betriebsart 
und spezifi schem Haftungsumfang bieten die 
Versicherer abgestimmte Modelle für viele 
Branchen an, etwa für Baubranche, Hand-
werksbetriebe, Einzelhandel, Gaststättenge-
werbe oder Gesundheitsbranche. 

Sowohl natürliche als auch juristische Per-
sonen können eine Firmenhaftpfl ichtversi-
cherung abschließen. Versichert sind dann 
Schäden Dritter, die bei der betrieblichen Tä-
tigkeit durch den Versicherten oder seine Mit-
arbeiter verursacht werden. Die Betriebshaft-
pfl icht basiert auf der gesetzlichen Verschul-
denshaftung (§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch/
BGB) und der gesetzlichen Gefährdungshaf-
tung wegen der Betriebsgefahr von Maschi-
nen, Produkten oder Fahrzeugen. Vorsätzlich 
verursachte Schäden sind nicht versichert, die 
Ersatzpfl icht beginnt bei grob fahrlässig ver-
ursachten Schäden. 

Geschützt sind Personen-, Sach- und auch 
Vermögensschäden. Bei Personenschäden 
werden Behandlungskosten, Schmerzensgeld 
und sogar eventuelle Rentenansprüche er-
stattet. Als Sachschäden werden von der Ver-
sicherung z.B. Schäden reguliert, die beim 
Be- und Entladen eintreten, Schäden, die ein 

Mitarbeiter bei einem Kunden verursacht, 
Gebäudeschäden, Schäden an Leitungen, 
Schäden durch Arbeitsmaschinen und auch 
Produkthaftungsschäden. Mietsachen und 
Umweltschäden sollten ebenfalls in der Versi-
cherung enthalten sein. Vermögensschäden 
sind nur versichert, wenn sie auf einem Per-
sonen- oder Sachschaden beruhen. Hierzu 
zählt z.B. der Verdienstausfall eines Kunden, 
der einen Unfall im Betrieb hatte.

Deckungssummen

Versicherungsvertrag und Deckungssumme 
sollten individuell gemäß dem Geschäftsbe-
reich vereinbart werden. Stets sollte das Ge-
schäftsrisiko im Vordergrund stehen. Im Ver-
sicherungsfall überprüft der Versicherer, ob 
Ansprüche auf Schadensersatz bestehen, ob 
deren Höhe angemessen ist und erstattet ne-
ben den Schadenskosten auch Aufwendun-
gen für die Schadensregulierung, d.h. für An-
walt, Gericht und Sachverständige. Die Re-
geldeckungssumme liegt beim Basismodell 
für Personenschäden bei zwei Mio. Euro, für 
Sachschäden bei einer Mio. Euro und für ver-
sicherte Vermögensschäden normalerweise 
bei 100 000 Euro. Eine abweichende Verein-
barung ist möglich und sollte auch bei einem 
bestehenden höheren Haftungsrisiko getrof-
fen werden. Denn die darüber hinausgehen-
den Kosten muss der Versicherte selbst tra-
gen. Ändern sich die Risiken nachträglich, 

sollte man die Betriebshaftpfl ichtversiche-
rung ebenso anpassen. 

Die Firmenhaftpfl ichtversicherung bietet 
Raum für maßgeschneiderte Lösungen. Je 
nach Interessen lassen sich auf das Unterneh-
men abgestimmte Regelungen treffen und 
weitere Geschäftsrisiken über Zusatzversi-
cherungen absichern. Gehört etwa der Um-
gang mit gefährlichen Gütern zum Firmen-
alltag, ist zusätzlich eine Umwelthaftpfl icht-
versicherung ratsam. Das gilt gleichfalls für 
Herstellungs- und Weiterverarbeitungsun-
ternehmen, die sich mit einer Produkthaft-
pfl ichtversicherung optimal für Rückruf- 
und Austauschaktionen rüsten können. Wer 
als Dienstleistungs- und Finanzunternehmen 
dem Risiko von Vermögensschäden ausge-
setzt ist, die nicht über die Firmenhaftpfl icht 
abgedeckt sind, der kann sich mit einer Ver-
mögensschadensversicherung schützen. 

Wichtig ist, dass die Betriebshaftpfl ichtversi-
cherung nur für gesetzliche Haftungsfälle ein-
springt. Der Versicherer muss Schäden nicht 
erstatten, wenn die Haftung vertraglich erwei-
tert wurde. Wird z.B. mit einem Geschäftspart-
ner für die Gewährleistung eine Vereinbarung 
getroffen, die über die gesetzliche Haftung hin-
aus reicht, muss der Versicherer nicht leisten. 
Wenn es um Verträge mit Partnern und Kun-
den geht, sollte man auch darauf ein besonde-
res Augenmerk richten. Eine umfassende recht-
liche Beratung ist sowohl für eine passende 
Versicherung als auch im Geschäftsalltag zu 
empfehlen. Dann ist Ihr Unternehmen im Haf-
tungsfall optimal aufgestellt.  ■

Esther Wellhöfer ist Redakteurin 
bei der anwalt.de services AG in Nürnberg 
(redaktion@anwalt.de).

BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Volle Deckung

Ein kleines Missgeschick oder ein verschuldeter schwerer Unfall 
– im Geschäftsleben haften Unternehmer persönlich auf Schadens-
ersatz für Schäden Dritter. Deshalb sollte man sich absichern. 
Von Esther Wellhöfer
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